
Bayerische Tierseuchenkasse – Gesetzliche Grundlagen 

Gesetz zur Ausführung des 
Tierische Nebenprodukte- 

Beseitigungsgesetzes 
(BayAGTierNebG) 

– Auszug –

Vom 11. August 1978 (BayRS 7831-4-U), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 23. Juni 2023 (GVBl 
S. 246)

… 

Art. 2 Kosten und Entgelte 

(1) 1Für tierische Nebenprodukte hat der Beseiti-
gungspflichtige ein angemessenes Entgelt zu gewäh-
ren, wenn der Wert der aus ihnen gewonnenen Pro-
dukte den Aufwand für die Beseitigung wesentlich
übersteigt. 2Deckt der Wert der Produkte trotz sparsa-
mer und rationeller Betriebsführung sowie Ausschöp-
fung aller Einnahmemöglichkeiten den Aufwand für
ihre Beseitigung nicht, sollen die Beseitigungspflichti-
gen von den Besitzern für die Beseitigung kostende-
ckende Gebühren auf Grund einer Gebührensatzung
oder kostendeckende privatrechtliche Entgelte erhe-
ben; Inhaber von Betrieben, denen die Beseitigungs-
pflicht nach § 3 Abs. 3 TierNebG übertragen ist, kön-
nen für die Beseitigung von den Besitzern ein privat-
rechtliches Entgelt verlangen. 3Für die Erhebung der
Gebühren gelten Art. 2 Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe,
dass Mustersatzungen vom Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz erlassen werden, Art. 8
und 12 bis 17 des Kommunalabgabengesetzes ent-
sprechend.

(2) 1Abweichend von Abs. 1 Satz 2 erheben die Be-
seitigungspflichtigen von den Besitzern von abhol-
pflichtigem Vieh im Sinn des Tiergesundheitsgesetzes
Gebühren oder privatrechtliche Entgelte zur Deckung
von 25 v. H. der Kosten für die Verarbeitung dieser
Tiere bis zur endgültigen Beseitigung sowie von 100
v. H. der Kosten für die Ermittlung und Anforderung der
Gebühren oder Entgelte. 2Im Übrigen ersetzt die Tier-
seuchenkasse dem Beseitigungspflichtigen auf Antrag
zwei Drittel des nicht gedeckten Aufwands ohne Be-
rücksichtigung der nach Satz 1 erzielten Gebühren und
Entgelte, der ihm in einem Geschäftsjahr nachweislich
ausschließlich durch die Beseitigung dieser Tierkörper
entstanden ist. 3Der Ersatzanspruch mindert sich um
die nach Satz 1 erzielten Gebühren und Entgelte, so-
weit diese zur Deckung von 25 v. H. der Kosten für die
Beseitigung der Tiere erhoben worden sind. 4Zur Prü-
fung von Ersatzansprüchen kann die Tierseuchen-
kasse die Geschäftsunterlagen der Antragsteller ein-
sehen. 5Der Staat erstattet der Tierseuchenkasse ein
Drittel des nicht gedeckten, ausschließlich durch die
Beseitigung dieser Tierkörper entstandenen Aufwands
der Beseitigungspflichtigen ohne Berücksichtigung der
nach Satz 1 erzielten Gebühren und Entgelte.

(3) 1Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gelten nicht für abhol-
pflichtiges Vieh im Sinn des Tiergesundheitsgesetzes,
das

1. der gesetzlichen Testpflicht auf TSE oder BSE
unterliegt oder

2. auf Grund einer anzeigepflichtigen Tierseuche
verendet oder getötet worden ist.

2In diesem Fall ersetzt die Tierseuchenkasse dem Be-
seitigungspflichtigen auf Antrag zwei Drittel des nicht 
gedeckten Aufwands, der ihm in einem Geschäftsjahr 
nachweislich ausschließlich durch die Beseitigung die-
ser Tierkörper entstanden ist. 3Abs. 2 Satz 4 gilt ent-
sprechend. 4Der Staat erstattet der Tierseuchenkasse 
die Hälfte dieses Betrags.  

(4) Für tierische Nebenprodukte, die auf Grund einer
Bestimmung nach § 6 Abs. 2 TierNebG auch in Betrie-
ben außerhalb des Einzugsbereichs behandelt, verar-
beitet oder beseitigt werden dürfen, können Vereinba-
rungen über die Kosten und Entgelte getroffen werden.

(5) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht für Besitzer von ab-
holpflichtigem Vieh, bei denen es sich um Unterneh-
men handelt, die einer Rückforderungsanordnung auf
Grund eines früheren Beschlusses der Europäischen
Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer
Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt nicht nachgekommen sind.
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